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Alois Gerlich

OLDENBURG

I. Die Dynastie der O.er leitet sich her von
Egilmar I. († 1108), comes in confinio Saxoniae et
Frisia potens et manens. Als Herkunftsraum gilt
das Land nördl. von † Osnabrück, wo die Fa-
milie im MA reichen Grundbesitz hatte. Um
und nach 1100 hatte sie die Vogteien über die Kl.
Wildeshausen und Rastede inne. Der Herr-
schaftsbereich erstreckte sich über das Ammer-
land, seit der ersten Hälfte des 12. Jh.s mit dem
Zentrum der Burg O., nach der seit 1149 auch
die Selbstbezeichnung de Aldenburg belegt ist.
Um 1278 wurde die Burg Delmenhorst Sitz einer
Nebenlinie. Der Herrschaftsbereich der Gft. O.
erweiterte sich seit dem 13. Jh. im Kampf gegen
Stedinger Bauern und Friesen.

II. Das O.er Königshaus entstand aus der
Verbindung des Gf.en Dietrich von O. und Del-
menhorst († 1440) mit Heilwig von Holstein
(† 1446), einer Tochter des Gf.n Gerhard VI.
von Holstein und Hzg. von Schleswig († 1404).
Deren Sohn Gf. Christian VIII. wurde 1448 vom
dän. Reichsrat als Christian I. zum Kg. von Dä-
nemark gewählt und 1450 auch zum Kg. von
Norwegen gekrönt. Als Gf. Adolf VIII. von Hol-
stein und Hzg. von Schleswig aus dem Haus
Schauenburg 1459 kinderlos starb, wählten die
schleswig-holstein. Stände 1460 in Ripen Kg.
Christian I. zum Hzg. von Schleswig und Gf.en
von Holstein unter der Bedingung, daß die bei-
den Territorien up ewig ungedeelt bleiben sollten.

Die Gft. Holstein wurde 1474 zum Hzm. er-
höht.

Während die Personalunion zw. dem Kgr.
und den Hzm.ern bis zum Aussterben der O.er
im Mannesstamm 1863 Bestand hatte, waren
Besitz und Herrschaftsverhältnisse sowie die
verfassungsrechtl. Positionen durch mehrere
Teilungen der Hzm.er (1490, 1544, 1564, 1581)
steten und zunehmend komplizierter werden-
den Veränderungen unterworfen. Mit der ersten
Teilung der Hzm.er 1490 in kgl. und hzgl. An-
teile wurde Schloß Gottorf für mehr als 200 Jah-
re zur Res. der Hzg.e von Schleswig-Holstein-
Gottorf.

Der Kg. von Dänemark war Oberlehnsherr
von Schleswig und Hzg. von Schleswig und
Holstein in Gemeinschaft mit dem Gottorfer
Hzg. und als Hzg. von Holstein Lehnsmann
des Ks.s. Gleichzeitig war er Regent des kgl.
Anteils der Hzm.er. Der Hzg. von Schleswig-
Holstein-Gottorf war Lehnsmann des Kg.s für
das Hzm. Schleswig und Regent des hzgl. Teils
beider Hzm.er, deren holstein. Teile vom Ks. zu
Lehen gingen. Beide waren Mitregenten des aus
Adels- und Klostergebiet bestehenden gemein-
schaftl. regierten Teils. Aus diesen komplizier-
ten Rechtsverhältnissen erwuchsen zahlr. Kon-
flikte: Die Kg.e erstrebten die Vereinigung der
hzgl. mit den kgl. Gebieten, die Hzg.e suchten
sich aus der kgl. Oberlehnsherrschaft über
Schleswig zu lösen.

III. Eine eigene dynast. Selbstdarstellung
der Hzg.e von Schleswig-Holstein-Gottorf aus
dem Haus O. hatte sich aus der Rivalität mit
dem dän. Königshaus zu entwickeln, das eben-
falls dem Haus O. entstammte. Herrscherl.
Machtanspruch manifestierte sich bes. im Aus-
bau der Res. Schloß Gottorf und seiner Garten-
anlagen. Die Schaufassade des Westflügels von
etwa 1530 ist der erste Renaissancebau in Nord-
europa wie das seit 1637 angelegte »Neue Werk«
der erste Barockgarten des Landes war, in dem
eine monumentale Herkulesfigur die herr-
scherl. Tugenden und ein begehbarer Globus
mit Planetarium die durch die Weisheit des Re-
genten berechenbare Ordnung der Welt verkör-
perte. Der 1703 beendete Umbau signalisiert
durch seine Anklänge an das Stockholmer
Stadtschloß die polit. Verbindungen. Hzg.
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Adolf († 1586) ließ in seinen Landesteilen nach
niederländ. Vorbildern die Schlösser Reinbek
und Husum errichten. Als hzgl. Grabkirche war
anfangs die Klosterkirche Bordesholm vorge-
sehen, später diente dazu der St. Petersdom in
Schleswig, in dem die Gottorfer Fs.en in zwei
übereinander gelegenen Grüften bestattet wur-
den. In dem für seine Grabkirche gestifteten
Schnitzretabel läßt sich Hzg. Friedrich I. als
Friedensfs. darstellen. Mit seinem Marmor- und
Alabasterkenotaph von 1551/59 im Schleswiger
Dom zog die fläm. Renaissance in den N ein.
Der 1609/13 unter Hzg. Johann Adolf in der
Gottorfer Schloßkapelle eingerichtete fsl. Bet-
stuhl diente in seiner wappenbekrönten Pracht
ebensosehr der Repräsentation wie der Fröm-
migkeit. Insbes. unter Hzg. Friedrich III.
(† 1659) blühten zum »Herrscherlob« Künste
und Wissenschaft, etwa durch den Hofgelehr-
ten Adam Olearius. Bibliothek und Kunstkam-
mer gehörten zu den bedeutendsten in Nordeu-
ropa. Olearius’ Bericht von 1649 über eine nach
Persien unternommene Gesandtschaftsreise
und die kartograph. Erfassung und Beschrei-
bung der Hzm.er durch Johannes Mejer und
Caspar Danckwerth 1652 hatten in Europa nicht
leicht ihresgleichen. Der Hofmaler Jürgen
Ovens schuf Familienportraits und Stammbäu-
me in allegor. überhöhter Darstellung, Fried-
richs Sohn Christian Albrecht († 1694) gründete
1665 die Kieler Universität.

IV. Trotz des Unteilbarkeitsgebotes für die
Hzm.er von 1460 nahm bereits der Sohn des
ersten O.ers, Kg. Hans, 1490 eine Teilung des
Landes vor, der 1544 eine weitere folgte. Die
Dreiteilung von 1544 zw. Kg. Christian III. und
seinen Brüdern Johann und Adolf bestimmte für
über 200 Jahre nicht nur die Geschichte der
Hzm.er, sondern ganz Nordeuropas. Als Be-
messungsgrundlage der Landesteilung diente
das Steueraufkommen der Ämter und Land-
schaften. Die Besitztümer lagen in bunter Ge-
mengelage in beiden Landesteilen. Hzg. Adolf
begründete mit dem »Gottorfer Anteil« die Li-
nie Schleswig-Holstein-Gottorf. 1564 trat der
Kg. von seinem »Haderslebener Anteil« ein Drit-
tel zugunsten seines Bruders Hans ab, der da-
mit das Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg
gründete. Erbteilungen unter dessen Söhnen

oldenburg

schufen im Laufe der Generationen weitere
Nebenlinien: die Häuser Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Augustenburg, -Glücksburg, -Nor-
burg, -Plön und -Beck. Als »abgeteilte Herren«
waren diese Fs.en von der gemeinschaftl. Re-
gierung von Kg. und Gottorfer Hzg. über die
Gebiete der Kl., des Adels und der Städte jedoch
ausgeschlossen. Der 1544 an Hzg. Johann ge-
fallene »Haderslebener Anteil« wurde 1581 zu
gleichen Hälften zw. Kg. und Gottorfer Hzg.
aufgeteilt. Mit der Einführung der Primogenitur
für die Gottorfer Linie 1609 und für die kgl. Li-
nie 1650 waren die Teilungen beendet.

In die seit dem 17. Jh. offen ausbrechenden
Kämpfe zw. Dänemark und Schweden um die
Herrschaft im Ostseeraum wird auch Schles-
wig-Holstein einbezogen. Die Hzg.e suchen bei
Schweden Unterstützung in ihrem Streben nach
staatl. Souveränität, für Schweden ist der Gott-
orfer Staat ein wichtiger Verbündeter und stra-
teg. Brückenkopf zu seinen norddt. Besitzun-
gen. Schließl. beendete die schwed. Niederlage
im Nordischen Krieg auch alle Hoffnungen der
Gottorfer Hzg.e: 1713 zog Kg. Friedrich IV. den
Gottorfer Anteil am Hzgm. Schleswig als ver-
wirktes Lehen ein, der holstein. Anteil folgte
1773.

Heiraten dienten auch im Gottorfer Her-
zogshaus der Besiegelung polit. Bündnisse. Mit
der Verbindung von Hzg. Friedrichs Tochter
Hedwig Eleonore 1654 mit Karl IV. Gustav von
Schweden ergriff das Hzm. Partei in den nord-
europ. Machtkämpfen. Noch spektakulärer war
die Heirat Hzg. Carl Friedrichs 1725 mit Anna
Petrowna, der ältesten Tochter Zar Peters des
Großen. Ihr Sohn Carl Peter Ulrich begründete
1762 als Zar Peter III. die Linie der russ. Zaren
bis 1917.

† B.7. Holstein † B.7. Schleswig † C.7. Gottorf

† C.7. Kiel † C.7. Plön † C.7. Rendsburg † C.7. Sege-
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Christian Radtke

PIASTEN

I. Die Abkunft der duces Poloniae ging myth.
auf »Piast«, einen bäuerl. Pflüger des neunten
Jh.s zurück. Zu den histor. Ahnherren des alt-
poln. Herrschergeschlechts gehörte Hzg.
Mieszko I., der 966 zum Christentum überge-
treten war und vor der Jahrtausendwende an der
äußersten Ostgrenze des abendländ. Kultur-
kreises den Kernraum um Posen und Gnesen
der röm. Kirche angeschlossen hatte. Der zwei-
te christl. Piastenfs., Boleslaus I. der Tapfere
(992–1025), Bruder und Mitarbeiter des Rei-
ches, Freund und Bundesgenosse des Ks.s gen.,
heiratete die Ottonenprinzessin Richeza, eine

Nichte Ottos III. Seither bestimmte der Stolz,
aus diesem ersten Kgtm. Polens hervorgegan-
gen zu sein, das Selbstverständnis der piast.
Herrscherdynastie und ihre legitime Regie-
rungsübernahme als domini principes naturales.
Doch seit schles. Besitz im letzten Jahrzehnt des
zehnten Jh.s in das poln. Piastenreich einbezo-
gen worden war, war dieser bis zum Glatzer
Pfingstfrieden 1137 auch Streitobjekt mit den
böhm. † Přemysliden gewesen. Boleslaus III.
Schiefmund (1102–38) suchte in seinem Testa-
ment für den jeweils ältesten Piastenherrscher
vom Krakauer Gebiet aus die Landeseinheit zu
bewahren. Ladislaus II. fiel 1138 dieser Vorrang
unter den Teilhzg.en Polens zu. Das Statut legte
den Majorat, einen nominellen Vorsitz des äl-
testen lebenden Piastenhzg.s fest, doch diese
polyarch. Form bedeutete die fakt. Abwesenheit
einer Oberherrschaft wie im unzureichenden
spätantiken Prinzipat. Ab 1138 verzweigte sich
das Fürstenhaus in drei Hauptstränge mit je-
weiliger Herzogsherrschaft: a) eine schles. Linie
unterteilt in Niederschlesien bis 1675 und Ober-
schlesien bis 1625; b) eine großpoln. Linie bis
1296 (Posen-Gnesen); c) eine kleinpoln. Linie,
davon 1194 abgezweigt eine masow. Linie bis
1526; von Kleinpolen (Krakau) abgezweigt die
Linie von Kujawien, die 1388 ausstarb, dann mit
der ganz Polen umfassenden Königsherrschaft
an Ludwig den Großen von Ungarn und die †
Anjou vererbt wurde.

II. Im Wege der Erbteilung zw. den brüderl.
Teilhzg.en begründete Ladislaus II. 1138 eine
selbständige Linie. Doch in den fsl. Verteilungs-
kämpfen wurde der Senior von Boleslaus IV.
Kraushaar aus seinem Land vertrieben: Zwistig-
keiten unter beiden Brüdern zwangen Ladislaus
II. 1146 zur Flucht zu Ks. Konrad III., dem Halb-
bruder seiner Gemahlin, der Kaiserenkelin Ag-
nes von Babenberg. Obwohl dieses Stammel-
ternpaar aller schles. P. in mitteldt. Verbannung
verschied, erreichte der Schlesienhzg. die Ein-
weisung seiner Söhne in das väterl. Erbe. Inner-
halb eines Tributärverhältnisses (1157/59)
konnten die Piastenprinzen durch Intervention
Barbarossas die Regierung erlangen. Alle Nach-
fahren waren gegen Steuerzahlungen auf die
ksl. Hilfe angewiesen, um aus dem thüring. †
Altenberg nach Schlesien zurückzukehren und


